
 

   

 

  

    

Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2025; Auflage 
Steuerhebesätze, Gemeindeabgaben und -gebühren  
 
 

Kundmachung 
 

 

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Gemeinde Nebelberg 
in der am 13.12.2024 abgehaltenen öffentlichen Sitzung gemeinsam mit dem Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2025 die Festsetzung der 
Hebesätze sowie der Gemeindeabgaben und – gebühren wie folgt beschlossen hat: 
 
Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 500,00 v.H.d. Steuermessbetrages 
Grundsteuer für Grundstücke (B) 500,00 v.H.d. Steuermessbetrages 
 
Lustbarkeitsabgabe Lt. Lustbarkeitsabgabeordnung 
 
Hundeabgabe 30,00 EUR für Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung 

eines Berufes oder Erwerbs notwendig sind 
 50,00 EUR für jeden weiteren Hund 
 
Kanalbenützungsgebühr 4,56 EUR/m³ exkl. MwSt. 
Kanalbenützungsgebühr für Grundstücke von denen Niederschlagswässer eingel. werden 65,91 EUR je 500 m² exkl. MwSt. 
Kanalanschlussgebühr 21,97 EUR/m² mind. € 4.725,-- je exkl. MwSt. 
 
Wasserbezugsgebühr 1,35 EUR/m³ exkl. MwSt. 
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Wassergrundgebühr 100,80 EUR/angeschl. Objekt exkl. MwSt. 
Wasserbereitstellungsgebühr 120,00 EUR/unbebautem Grundstück exkl. MwSt. 
Wasseranschlussgebühr 17,17 EUR/m² mind. € 2.575,-- je exkl. MwSt. 
 
Abfallgebühren (brutto inkl. 10 % MwSt.) 
je Abfalltonne oder Abfallsack bis 80 Liter Inhalt 183,70 
je Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt 221,10 
je Abfalltonne mit 240 Liter Inhalt 387,20 
je Abfalltonne mit 770 Liter Inhalt 1.233,10 
je Container mit 1.100 Liter Inhalt 1.750,10 
reduzierte Gebühr für 1-Personenhaushalte oder nicht ständig bewohnte Objekte 
für Abfalltonne oder Abfallsack bis 80 Liter Inhalt 128,70 
je zusätzlichem orangen BAV-Sack mit 80 Liter Inhalt 6,60 
je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 80 Liter Inhalt 14,13 
je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt 17,01 
je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 240 Liter Inhalt 29,78 
je zusätzlicher Entleerung einer Abfallcontainers mit 770 Liter Inhalt 94,85 
je zusätzlicher Entleerung einer Abfallcontainers mit 1.100 Liter Inhalt 134,62 
 
Kinderkartenbegleitperson 25,00 EUR/Kind/Monat inkl. MwSt. 
 
Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale 100,00 % 
 
 

 
Der Bürgermeister: 

 
 
 

(Markus Steininger) 
 
Angeschlagen am: 13.12.2024 
Abgenommen am: 02.01.2025 



 


